
ZU DIKAIARCHOS FR. 63 WEHRLI

Die hier zu besprechende Stelle steht in den einleitenden Scholien zu Euripi
des' Medeia und lautet in den neuesten Ausgaben TrGF 12, 1986, p. 92 - 15 Neo
phron T 2 - bzw. Euripidis fabulae 1,1984, p. 89 Diggle, nach den Codices D, E, F,
A: 't0 oQälla OOXEL {,:TtoßaMCJ'frm :TtaQu NE6<pQovo~ OLaaXElJaaa~, w~ luxa(aQ
Xo~ (EV ... ) WÜ 't~~ 'EA.A.aoo~ ß(OlJ (fr. 63 Wehrli) xaL 'AQLO'tO'tEA.T]~ EV {,:TtOllvi]
llaOL (fr. 635 Rose ). Darin ist 'tij~ aus 'tE konjiziert. Nicht berücksichtigt ist in
diesen beiden Editionen :TtEQL vor wü, weil es nur in einer Handschrift, nämlich in
A, steht.

Meines Erachtens ist die Heilung relativ einfach. Ebenso wie 'tE auf falscher
Auflösung einer Abkürzung von 'tij~ beruht - offenbar war etwa TI geschrieben 
dürfte :TtEQL von A falsche Auflösung einer Abkür~.ung sein, etwa von rrP

, womit
eigentlich :TtQ(omp) gemeint war. (In der weiteren Uberlieferung wäre dieses Wort
dann als unverständlich ganz ausgelassen worden.) Zu lesen ist demnach also w~

~Lxa(aQXo~ (EV) :TtQ(omp) 'tOÜ 't(ij~) 'EA.A.Ctöo~ ß(OlJ. Vgl. fr. 55 Wehrli (Stephan.
Byz. S.v. XaA.OaLOL) w~ ~Lxa(aQXo~ EV :TtQomp 'toü 'tij~ 'EA.A.aoo~ ß(OlJ. Die Präpo
sition EV erübrigte sich!), sobald rr zu :TtEQL aufgelöst worden war. Möglich wäre
freilich auch, daß in verkürzter Weise die Stellenangabe im bloßen Dativ (ohne EV)
angegeben war, wie das auch bei Dramentitel-Angaben häufig geschieht, vgl. z. B.
Stephan. Byz. (s.v. 'Aya{}ELa) w~ 'EA.A.aVLXO~ :TtQom:p ~ElJXaA.L(J)VELa~ (gegenüber
s.v. "AA.:rt(J)vo~ - w~ 'EA.A.aVLXO~ EV :TtQOl'tU ~ElJXaA.L(J)VELa~).

1) Vielleicht ist der sinnlose Kasus 'EA.A.aOL in F noch ein Hinweis auf das EV
(verstanden als EV 'EA.A.aoL).
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Nicht ausgeschlossen werden kann freilich auch in Analogie zu fr. 60 Wehrli
- Athen. XIV 636c - ltEQL wv qJT]OL ~LxaLaQXo~ Ev 'tOL~ ltEQL 't0'Ü Tii~ 'EMaöo~
ßLOlJ an unserer Stelle w~ ~LxaLaQXo~ (Ev 'tOL~) ltEQL 't0'Ü 't(ii~) 'EA.A.aöo~ ßLolJ
bzw. in Analogie zu fr. 64 Wehrli - Athen. XIII 557b - w~ LO'tOQEL ~LxaLaQXo~ Ev
'tQL'tq> ltEQL 't0'Ü 'tii~ 'EA.A.aöo~ ßLOlJ hier w~ ~LxaLaQXo~ (ev ... ) ltEQL 't0'Ü 't(ii~)
'EA.A.aöo~ ßLOlJ. Aber jeder dieser beiden Lösungsversuche setzte eine unmotiviert
erscheinende Auslassung voraus.

Auf jeden Fall dürfte die bisherige Textgestaltung - ohne jegliche Berück
sichtigung des ltEQL - nicht zutreffend sein.

Zur Glaubhaftigkeit des Inhalts der Aussage, daß nämlich Euripides seine
Medeia nach der des Neophron gestaltet habe, vgl. die TrGF a.O. zitierte Literatur.
Nur soviel dazu hier: Dieser Aussage widerspricht ausdrücklich die Bemerkung in
der dem Aristophanes von Byzanz zugeschriebenen Hypothesis ltaQ' OUÖE'tEQq>
XEL'taL f) IllJ{}OltOLLa. Das ÖOXEL der Aussage läßt im übrigen erschließen, daß es ihr
Verfasser war, der diesen Schluß aus Dikaiarchos bzw. Aristoteies zog. Im übrigen
handelt es sich bei den beiden Zeugen vermutlich nur um eine einzige Quelle, d. h.
der Scholien-Verfasser beruft sich auf den einen Zeugen, der seinerseits den ande
ren Namen als Gewährsmann genannt hatte. Und wahrscheinlich ist diese Quelle
von diesem (anonymen) Verfasser zu der Aussage (EUQLltLÖT]~) 'to ÖQülla ÖOXEL
lJltoßaA.Eo{}m ltaQu NE6cpQovo~ ÖLaOXElJaOa~ außerdem mißdeutet worden, so
daß eigentlich die gewichtigen Namen beide für uns als Zeugen ausscheiden.
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